
 
Beitrittserklärung 

 

___________________________________               _________________ 
Name, Vorname                Geburtsdatum 

 

___________________________________________________________ 
Straße, PLZ, Wohnort, Telefonnummer 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Verein und erkenne die gültigen Vereinsstatuten als bindend an. 
 

Abteilung:  Fußball □  Turnen □ Judo □      Eintrittsdatum: ___________________ 
 

Beitragsfälligkeit für das laufende Kalenderjahr  ist das 1. Quartal. 

Der Vereinsaustritt kann nur schriftlich und zum Jahresende erfolgen.  

 

______________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift             (Bei Kindern und Jugendlichen Unterschrift der Erziehungsberechtigten) 

 

Mitgliedsbeiträge pro Jahr (gültig ab 01.01.2016):  

Kinder bis 14 Jahre -  24 Euro, Jugend bis 18 Jahre - 30 Euro, Erwachsene Passiv - 25 Euro, Aktiv - 60 Euro 

 

SEPA-Basis-Lastschrift-Mandat 

 
Gläubiger-Identifikationsnummer: 

DE17ZZZ00000521911 

Mandatsreferenz 

Die Mandatsreferenznummer wird gesondert mitgeteilt. 

 

Ich ermächtige den TSV Walkertshofen den Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzu- 

ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV Walkertshofen auf mein Konto gezogene 

Lastschrift einzulösen.  

Hinweis:  Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

___________________________________________________________ 
Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

 

___________________________________________________________ 
Straße, PLZ, Wohnort 

 

D E                     
IBAN des Zahlungpflichtigen 

 

           
BIC 

___________________________________________________________ 
Kreditinstitut 

 

___________________________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift (Kontoinhaber) 



DATENSCHUTZKLAUSEL  ZUR 
VEREINSSATZUNG DES 
TSV Walkertshofen (ERGÄNZUNG) 
[Datenschutz] 
 
 

(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen 
Aufgaben des Vereines und der Verpflich-
tungen, die sich aus der Mitgliedschaft im 
Bayerischen Landes-Sportverband e.V. 
(BLSV) und aus der Mitgliedschaft in 
dessen zuständigen Sportfachverbänden 
ergeben, werden im Verein unter Beachtung 
der rechtlichen Vorschriften, insbesondere 
der EUDatenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sowie des Bundesdatenschutz-
gesetzes neue Fassung (BDSG) folgende 
personenbezogene Daten von Vereinsmit- 
gliedern von Funktionsträgern, Übungslei-
tern und Wettkampfrichtern digital 
gespeichert: 
 

 Name, 

 Adresse, 

 Nationalität, 

 Geburtsort, 

 Geburtsdatum, 

 Geschlecht, 

 Telefonnummer, 

 E-Mailadresse, 

 Bankverbindung, 

 Zeiten der Vereinszugehörigkeit. 
 

(2) Den Organen des Vereins, allen 
Mitarbeitern oder sonst für den Verein 
Tätigen ist es untersagt, personenbezogene 
Daten unbefugt zu anderen als dem zur 
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 
Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, 
Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu 
nutzen. Diese Pflicht besteht auch nach dem 
Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein 
fort. 
 

(3) Als Mitglied des BLSV ist der Verein 
verpflichtet, im Rahmen der Bestands-
meldung folgende Daten seiner Mitglieder 
an den BLSV zu melden: 

 Name, 
 Vorname, 
 Geburtsdatum, 
 Geschlecht, 
 Sportartenzugehörigkeit. 
 
 
Die Meldung dient zu Verwaltungs- und 
Organisationszwecken des BLSV. 
Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter 
Sportarten im Verein eine Zuordnung zu 
bestimmten Sportfachverbänden ergibt, 
werden diesen für deren Verwaltungs- und 
Organisationszwecke bzw. zur Durchführung 
des Wettkampfbetriebes die erforderlichen 
Daten betroffener Vereinsmitglieder im 
folgenden Umfang ebenfalls zur Verfügung 
gestellt: 
 

(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer 
Mitgliederrechte kann bei Verlangen der 
Vorstand gegen die schriftliche Versiche-
rung, dass die Adressen nicht zu anderen 
Zwecken verwendet werden, Mitgliedern 
Funktionsträgern, Übungsleitern und 
Wettkampfrichtern bei Darlegung eines 
berechtigten Interesses Einsicht in das 
Mitgliederverzeichnis gewähren. 
 

(5) Im Zusammenhang mit seinem 
Sportbetrieb sowie sonstigen satzungs- 
gemäßen Veranstaltungen veröffentlicht  
der Verein personenbezogene Daten und 
Fotos seiner Mitglieder in seiner Vereins- 
zeitung sowie auf seiner Homepage und 
übermittelt Daten und Fotos zur Ver-
öffentlichung an Print- und Telemedien 
sowie elektronische Medien. 
 

(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die 
damit verbundene Anerkennung dieser 
Satzung stimmen die Mitglieder der Ver- 
arbeitung (Erheben, Erfassen, Organisieren, 
Ordnen, Speichern, Anpassen, Verändern, 
Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen, 
Übermitteln, Verbreiten, Abgleichen, Ver- 
knüpfen, Einschränken, Löschen, Ver-
nichten) 

ihrer personenbezogenen Daten in dem 
vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. 
Eine anderweitige, über die Erfüllung 
seiner satzungsgemäßen Aufgaben und 
Zwecke hinausgehende Datenverwendung 
ist dem Verein – abgesehen von einer 
ausdrücklichen Einwilligung – nur erlaubt, 
sofern er aufgrund einer rechtlichen Ver- 
pflichtung, der Erfüllung eines Vertrages 
oder zur Wahrung berechtigter Interessen, 
sofern nicht die Interessen der betroffenen 
Personen überwiegen, hierzu verpflichtet ist. 
Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 
 

(7) Jedes Mitglied hat im Rahmen der 
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der 
DSGVO und des BDSG, das Recht auf 
Auskunft über die zu seiner Person gespei-
cherten Daten, deren Empfänger und den 
Zweck der Speicherung sowie auf Berich- 
tigung, Löschung oder Sperrung, Einschrän- 
kung, Widerspruch und Übertragbarkeit 
seiner Daten. 
 

(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft 
werden personenbezogene Daten gelöscht, 
sobald ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich 
ist. Daten, die einer gesetzlichen oder 
satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht 
unterliegen, werden für die weitere Ver- 
wendung gesperrt und nach Ablauf der 
Aufbewahrungspflicht entsprechend 
Satz 1 gelöscht. 
 

(9) Die vereins- und personenbezogenen 
Daten werden durch geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen vor dem 
Zugriff Dritter geschützt. 
 

(10) Zur Überwachung der Datenschutz- 
bestimmungen wird vom Vorstand ein 
Datenschutzbeauftragter bestellt. Ein 
Datenschutzbeauftragter ist nur dann 
erforderlich wenn 10 oder mehr Personen, 
mit der Datenverarbeitung zu tun haben. 
Dies ist beim TSV Walkertshofen nicht 
der Fall. 

 

 

Walkertshofen, den ………………… 

 

Unterschriften: ………………………………………….             …………………………………………. 

(Bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten erforderlich) 


